
l.,Beiblatt 

i/J ' 535/AoBe 

zu 558/J 

Beiblatt .zur Parlamentskorr~onden~ 50 Dezember 1952 

A n fra g e b e a n t W. 0 r t u A~ 

In einer Anfrage vom 22.0ktober d.,J., betreffend Jahresausgleioh 

bei der Lohnsteuer, haben die Abg.P I' 0 k s 0 h und Genossen den Finanz­

minister gefragt, wann er gedenke, dem Nationalrat jene Gesetzesvorlage 

zu übermitteln, duroh welohe entspreohend dem einstimmigen Nationalrats­

beschluss ab ~.Jänner 1953 der Jab.J;'esausgleioh bei der Lohnsteuer ohne 

perzentuelle Bindung durchgeführt werden kann~ 

In Beantwortung dieser Allfrage führt Bundesminister für Finanzen 

Dr.K a m 1 t z aus, dass unter Berüoksiohtigung der bereits bisher bei der 

Mindestgrenze von 5 % durchzuführenden Jahresausgleiche auf Antra.g durch 

die Aufhebung dieser Mindestgrenze eine sellrerhebliohe zusätzliche A:rbeits­

belastung entstehen würde. Bei Wegfall der Mindestgrenze würde der Arbeits­

anfall· von bisher rund 15.000 Jahresausgleiohen aufrund 210.000 Fälle an­

steigen. Zur BeWci.l tigungdieser Mehrarbeit v'Vären zusätzlioh 250 bis 300- Fach~ 

beamte erford.erlioh. Selbst wenn die Neueinstellung geeigneter Arbeitskräfte 

durohgesetzt werden könnte, mangelt es am notwendigon Raum, diese Bedienste­

ten unterzubringen. Bereits beinl gegenwärtigen Stand an Bediensteten ist es 

wegen l1a~angel erforderlioh, dass zahlreiche Beamte in untauglio]:;len :Räumen 

Dienst versehenmiissen, obwohl alle Räumlichkeiten erfasßt werd.en, welohe nur 

irgendwie Amtazwecken dienstbar gemaoht werden konnten .. Mit dem vorhandenen 

Pers.onalstand würde die ')Durohführung .des Jahresausgleiohes für ein bestimmtes 

Kalenderjah:t' b~i Wegfall der Mindestgrenze einen Zeitraum von 3 .. 4 Jahren 

inAnspruo~ nehmen. Ausser der Besohaffung von Amtsräumen für die Erweiterune 

der Lohnsteuerstellen müssten für die ne'\;l eingestellten Arbeitskräfte auoh 

dia %lQtwendigen Einriohtungsgegenstände .besohafft werden. Ähnliche Auswirkungen 

wie bej,den Finanzämtern würdel'l sioh au.'oh bei den auszahlenden S'~lellen de:t' 

Gebietskörpel'~ohaften ergeben" Dabei stünde der durch di~se M(i)hrarbeit ver­

ursaohte Au.fwand in keinem Verhältnis zum Erfölg des beantragten Jahres.aus-. ..". . . , . '. . " , 

gleiohes im einzelnen Fall. Bei Wegfall der Mindestgrenze von .5 % kann in 

Fällen, in denen derzeit eine Erstattun,g nicht sta.ttfindet, der:Betragder Ver­

gÜtung für einen Arbeiterin der Steuergruppe II höohstens betra.gen: 
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2.Be1b1att Beibiatt zur· Parlamentskorrespondenz " 5.Dezember 1952 

13e1, einetn steuerpfliohtigen :Mona.ts~ 
brutto'c?ezug 

1.000 S 

1,.200 S 

1~400 S' 

1.600 S 

. höohstmögl_iohe Vergütung, ' 
'(monatlioh). . 

1.75 s 
3. ()1 S 

4.44 s 
6.17 s 

Mangels statistischer 'Unterlagen ka.nn die Zahl der von den Betrieben 

dn Privatwirtsohattbe1 Wegfall der Mindestg;r:oeZlZe'dui'ohzuführendan 

Jahresausgleiche nicht ermittelt werden. Es ist jedooh anzunehmen, 

\. . 

/ 

dass siohderArbeitsanfall - ähnlich wie bei den Geb1et~1;tör:persohaften-

Vervielfachen wird. 
Es ist beabsiohtigt, in: der kommEmden Gesetzgebluigsperiode 

den Entwurf eines Steu~.rvereinfaohungsgesetzes einzubringen,' anlässlfob 

dessen. Be,handlung aucildie Frage aes Jahre~ausglelohes beraten werden, kann. 

" . 
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